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PROTOKOLL

über  den  öffentlichen  Teil  der

Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde
Furth  bei  Göttweig
am  Donnerstag,  02.05.2024  im

Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
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Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

Bezug Bearbeiter

Jamöck
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(02732)  84622

Durchwahl

11
Datum

02.05.2024

Betreff

Protokoll  über  die  Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde  Furth  bei
Göttweig  vom  02.05.2024  - öffentlicher  Teil

Beginn:  19:30  Uhr

Anwesend:

Name

Bgm.  Gudrun  Berger

Vbgm.  Kurt  Farasin

GGR  Josef  Dürauer

Ende  20:43  Uhr

Partei  Anwesend  Entschuldigt  Nichtentschuldigt

öVP

öVP

öVP

GGR Heidemarie Kroker öVP

GGR  Michaela  Mayer

GGR  Erich  Scharf

GR  Karl  Bruckner

GR  Reinhard  Geitzenauer

GR  Marlies  Hanke

GR  Elisabeth  Köck

GR  Angelika  Koller

GRüNE

SPö

SPö

öVP

öVP

öVP

GRüNE

[X

Ix ü

tg

[X a

[x ü

IX a

[x

[X a

[x a

[X a

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

i6:ü0  -

DO 08:00  -
Fr  08:00  -

12:00

12:00

i9:00

12:ü0

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig
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GR Martin  Menhart öVP [X a

GR Erwin  Pasrucker öVP [x

GR Engelbert  Reither SPö [X ü

GR Gerhild  Schabasser GRüNE IX a

GR Jakob  Schabasser GRüNE [X a

GR Franz  Schatzl SPö ü

GR Walter  Scheibenpflug FPö IX

GR Thomas  Schmölz öVP [X

GR Lorenz  Strohmayer öVP IX a

GR Alois  Strondl SPö [X a

Schriftführer:  Josef  Jamöck

Zuhörer:  1

Vor  Beginn  der Sitzung  des Gemeinderates  wurden  den Gemeinderatsmitgliedern  das

erarbeitete  Konzept  für  die Festlegung  von Schutzzonen  im Bebauungsplan  der

Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  von Raumplaner  DI Dr. techn.  Herbert  Schedlmayer  und

Dipl.-lng.  Kathrin  Schwab  und Hans  Hornyik  vom Amt  der  NO Landesregierung  präsentiert

und erläutert.

Folgender  Dringlichkeitsantrag  wurde  vor Beginn  der Sitzung  von der Fraktion  die GRÜNEN

Furth  eingebracht:

*  Beflaggung  des Gemeindeamtes  jährlich  während  des PRIDE  Month

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  abgelehnt  (Stimmen  dafür  GRÜNE, GR Schatzl,

Stimmen  dagegen  FPÖ, ÖVP,  GR Reither,  GGR  Scharf,  Stimmenthaltung:  GR Bruckner)

Der  Antrag  gilt somit  als mehrheitlich  abgelehnt.

Bürgermeisterin  Mag. Gudrun  Berger  begrüßt  die anwesenden  Mitglieder  des

Gemeinderates,  stellt  die ordnungsgemäße  Ladung  sowie  die Beschlussfähigkeit  fest,

eröffnet  die Sitzung  des Gemeinderates  und gibt  folgende  Tagesordnung  bekannt:

Tagesordnung  und  Verlauf  der  Sitzung

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom 21. März  2024

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth DVR:  0062898

Di 09:00  - 12:00  IBAN:AT483239700001900083

16:00  - 19:00  BIC: RLNWATWWKRE

Do 08:00  - 12:00  UID NR. ATU 162815fü
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2. Subventionsansuchen  -  Verein  Kultur-  Volksheim  Furth

3. Projekt  Volksschule  -  Baubeirat  -  Bestellung  Stellvertreter  der  BaubeiratsmitgIieder

4. Projekt  Dorfzentrum  -  Auflösung  Vertrag  Generalplaner  -  Beschluss

5. Projekt  Dorfzentrum  -  Grundsatzbeschluss  Grenzänderung

6. Leader-Verein  Wachau-DunkeIsteinerwald  -  Verlängerung  Welterbefonds  2025-2027  -

Beschluss

Verlängerung  Bausperre  vom  20.07.2022  -  Nebengebäude  - Beschluss

Richtlinie  Anerkennung  langjähriger  Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  -  Beschlussfassung

nöGIG  -  Bestands-  und  Superädifikatsvertrag  POP  Furth  - Beschluss

Mittelschulgemeinde  Furth  -  Sondernutzungsvertrag  Stromzuleitung  Hauptschule  -

Beschluss

Grenzänderung  KG Palt  und  Oberfucha  - Beschlussfassung

Straßengrundabtretung  GstNr.  1202  KG Palt  - Beschlussfassung

Löschung  Wiederkaufsrecht  GstNr  99/9  KG Furth  - Beschlussfassung

Bericht  Bürgermeisterin

Anfragen  und Berichte

Herrengasse  283/2  -  Mietvertrag  - Beschlussfassung  (nicht  öffentlich)

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die  Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom  21. März  2024

Sachverhalt:  Den  namhaft  gemachten  Vertretern  wurde  der  Entwurf  der  letzten

Verhandlungsschrift  rechtzeitig  übermittelt.  Es sind  keine  schriftlichen

Einwendungen  gegen  die  Verhandlungsschrift  der  letzten  Sitzung  bis zur  Sitzung

eingegangen,  gemäß  § 53 Abs.  5 NO GO 1973.  Da auch  während  der  Sitzung  keine

schrift)ichen  Einwende  eingebracht  werden,  gilt  die Verhandlungsschrift  als

genehmigt.

2.  Subventionsansuchen  -  Verein  Kultur-  Volksheim  Furth

Sachverhalt:  Der  Verein  Kultur-  und  Volksheim  Furth  hat  mit  Schreiben  vom

23.04.2024  um finanzielle  Unterstützung  für  die Umrüstung  der  Beleuchtung  im

Volksheim  zur  Senkung  der  Betriebskosten  ersucht.  Es wird  um Übernahme  der

Rechnung  für  die Materialkosten  in Höhe  von € 1.272,14ink1.  Ust  laut  Angebot  der

Firma  I-Center  Menhart  ersucht.

Eine  Bedeckung  ist im Voranschlag  2024  nicht  vorgesehen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  dem

Verein  Kultur-  und  Volksheim  Furth  für  die Umrüstung  der  Beleuchtung  eine

Parteienverkehrszeiten:  Mo
Di

08 :00
09 :(X)
16:00
08:00
08:00

12:00
12:00
19:ü0
12:00
12:00
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Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: (:)emeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Subvention  in Höhe  von  € 700,-zu  gewähren.  Die Subvention  soll  im 1. NVA  2024

berücksichtigt  werden  und kann  erforderlichenfalls  aus  dem  Überschuss  des

Vorjahres  bedeckt  werden.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (Enthaltung  Menhart)

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

3. Projekt  Volksschule  -  Baubeirat  -  Bestellung  Stellvertreter  der  BaubeiratsmitgIieder

Sachverhalt:  Um Baubeiratssitzungen  leichter  organisieren  und die notwendigen

Entscheidungen  fristgerecht  treffen  zu können,  insbesondere  während  der

Sommermonate,  sollten  Stellvertretungen  für  die Mitglieder  des  Baubeirats

festgelegt  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die bis

zur  Gemeinderatssitzung  von den Fraktionen  zu nominierenden  Ersatzmitglieder  zu

bestellen.  Von  den  GRÜNEN  Furth  wird  GR  Jakob  Schabasser,  von  der  SPÖ Furth

wird  GR Franz  Schatzl  und von der  ÖVP  Furth  werden  GGR  Heidemarie  Kroker  und

GR Erwin  Pasrucker  als  stellvertretende  Mitglieder  des  Baubeirates  nominiert.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

4. Projekt  Dorfzentrum  -  Auflösung  Vertrag  Generalplaner  -  Beschluss

Sachverhalt:  Der  von  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  beauftragte

Rechtsanwalt  Mag.  Hintermeier  hat  einen  Dissolutionsvertrag  zur  Auflösung  der

Vertragsbeziehungen  mit  der  OSNAP  Open  South  North  Architecture  Practice  ZT

Gmbh  sowie  Caspar  Wichert  Architektur  ZT  GmbH  erstellt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,

nachFolgende  Vereinbarung,  mit  den  zwischenzeitlich  verhandelten  Änderungen  im

Vertragspunkt  6 hinsichtlich  der  Höhe  der  Pönale  je Kalendertag  zu beschließen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo

D(

08 :00

09 :00

16:00

08:00

08:00

12:00  Bankverbindung

12:00

i9:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig
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MAG.  ANTON  HUNTEQMEIEö

DISSOLUTIONSVERTRAG,

wercher am tbefü]gen Tage ahgeschlossen  wurde  zwischen  ier  Nlarktgernelnde  Furth
bet Göttwei,g, Obez  Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig,  in der F-olge als
Auftraggeber  bezeichnet,  einerseUs  und

der O!3NAP  Open  South  North  Architeetur*  Practics  ZT GmbH,  Eins.iedeleigasse
29, T130 Wien,  sowie  dev Caspar  Wta:hertArchitektur  2T GmbH,  Riesenederfeld  2,

4040 Linz, in der als mer bezei-chnet,  ariderersetts  wie fo5t:

1. Grundlagen

Die  Vertragsparteien  haben  otnen  Werkvertrag  über  d]e Durchführung  von
GeneraIpIanerleistungen  em Volkschulpebäude  und  am  Klrchenplatz  der
Ma.rktgemeinde  F-urth bei GÖttweigi  abgeschlos.aen  im Hlnblick  auf die bisherige
Vertragsabwicklung  soll nunmehc  eine eirweivnehmllche  Autiebung  von Te:fen der
gen.annten  Aunräge  nach l1eßgabe  der Bestimmungen  diesev  Vereinbarung  erfolgen.

2. Aufhebung  von  T-eilen  des  Auffrages

Die Vertragsparteier»  vereinbaren  hiermn  efen Entfal] aärntltchar  izertragllch  vereinbarter
Leistunge.n  durct  die Werkunternehmer[ri  nach Feigsteillung  der E inreichplan*ing.  Zu
erfüi(en sirid  sornit die folgenden  Leistungsbi]der  aus dern  abgeschlüaserien
Werkvertrag  samt  aller  diesbe:zCigl]cher  Nebenleistu:ngen:

Projektphase  Werkvertrag BezeichrujÖg- '-' " /Ui64:"arn  GP-Honorar

Fj,02_____ __ _ . Projektvorbereitung 1 "m-"
PPH 3.1 -'Vorentwurf  _ - i 3"/&

PPH 3,2 Eritwucr  '---' i.?'6..._.__ -
P6!j 3.,p Einreichung 1("!4"
Gesamt

Nicht  zu erfül]erx, sornit vori der Teilaciföebung  des Vertrages  hetrofferie  Leistur'igeri
sind

Projektpöase  Werl«verirag Beze#ch:nÜrig-'-"-' /ynteil =ü_<;l"-!"!q_i
!_=PH3_4_  _,,,,,_
PPH 4.1

Ausführungsvorbereitung
::'üa': '- --)Bauabwick'lunq  -

übergabePPH 4.2

41a'%' -----  ----'-lPPH 5 33p__c13betreuung
Gt8amt  59%

Weiters entfalen  alle Leistungen,  sorn:t 100a..i3 des Horiorars  ari  der örtfü.hen
Bauaufsicht  (B.2 -  ÖBA).

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00

Di  09:0ü

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
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Die  Au+tragnehrner  siierden  es daher  übernehrneri,  fristgerecht  unc! ordrun*gsgei-näß

für d:e vüllständige  und fertige E:nreichplanung sarnt Erteiliing aller notivendi4er

Besiiill:gungon  für  das  Bauvorhabon  (siehe  abgescfüossener  Vhrkvei'trag)  sorgen.

X, Entgelt

DEIS wreinbarte  vertraglichs  rntgelt  für  die weiteföin  zi.i erbringenderi  Teilleistungen

bleibt  uriverandert,  die Auftragnehmer  ertialten  somR  jerie  Zahfürigein,  die  in'i

Zal'ilciiigspJan  des  Werkvertrages  vorgeaehett  slnd,  bls  zur  Ferttgstellung  der

Projekiphase  PPH 33  (Einreieiiung).  Weiteres  Entgelt  erhalten  die  Aif[ragn.ehmer

nicht.  Irisbesondere  auch  keine  Zahlungen  aufgrund  dos Entfalls  der von weiteren

Leistungen.

Vom  Honorar  für  die Prüjektphase  PPH  3.3  wird  jedocl'i  ein  Anteil  von  4'Vo des  ricinnnehr

verbleibenden  Generalplanungshonorars  als  Haftrt)cklass  bis ,air Übergabe  des

E3auwerkes  (Abschfuss  der  PPI-I 4.2 durct'i  aridere  Auflragriehrrier)  vereinbart.  [)ie

Zahlurig  i.vird je:toüh  spätestens  3 Jahre  nach  ordnurigsgemäßem  Abachluss  rjer  PPI  I

3.3  zu Zahlurig  fällig.  Urn dieseri  Haffrücklass  verrriindertsich  zunäcbstdic  vere:iibarte

Zahlung  für  die  PPH  3.3.  Der  Haftrücklass  kann  durch  eine  abstrakte

Garantieerklärung  eines  erstklassigen  österreic.hischen  Kredit-  cxler

Versicherut>gsföstitutes  rriit Laufzert  vori rnindesfens  3 Jahren  abgelöst  yverden.

4. Url'ieberrecht

Den  Auffragnehmern  verbleibt  das  urheberrücht  an ihren  Leisfürigen.

Die  Aufiragnehi-ner  (ibertragen  dern  Auftraggeber  alle  Verwertungsrechte  gerri  §§ 14  ff

UrhG  in dsr  jei,vsils  gellst'icfen  Fassung  an den  bisherigen  Planungshsistungen  und  ari

allen  Planungs)eistungeri,  die  im Rahmeu>  der  Vertragsabwicklcing  rioch  erfülgen.  Dies

betriffl  säiMliche  geisiige  Leistungen,  auch  jene  der  Subuntemehmer.  Vori  dsr

ÜLiertragung  umfasst  sind  insbesondere  die  angefstigten  Pläne,  Skvzen,

St'hr:flstü'cke,  Lichlpauseri,  CAD-Ve=rvieJ(ältigungen,  Datenträger,  Küpien,  Muster  i.irid

Modelle  sowie  alte  soristiger'i  ArchifektenIeistungen,  dia  dor  Vorbereitung  und

Verwirklichung  des gegenständlichen  Bauvorhabens  dienen.  Ubertragen  yiird in

diesem  Zusammenhang  insbesondere  das  Recht,  das  Bauvor1'»aben  selbst  zu

vallenden,  zu veräridern  zu eriiveitern  oder  durch  Dritte  volmxjen,  verändern  oder

erwüitern  zu  lassün  Das VervieIf'ttigungsrecht  des Auftraggebers  erstreckt  sich

lediglich  auf  die einmalige  AusfÜtvung  dea Bauvorhabens,  liiaht  auf  die Errichturig

ariderer  Bauvorhaben.

Der Auftraggeber  wird bei Veröffentlichungen  und Bekanntmachungen  Über das

B.auvierk  den  Namert  derAuftragnefüner  alg P1ar'iverfasser  nenrien.

Die Auftragnchrner  vürpffichtcn  sich in diesern  Zusarnmenhang  dazu,  särntliche

vorhandene  Ptäne  acicli  in bearbeitbaren,  (lblichen  Dateiformateri  (insbesondere.dwg)

an den  Auftraggeber  zu übern'iitte(n.  Die Übermitt(ung  der  P[anungsuriterlagen  hat

riac1i  Vorgabe  des Auf'traggebers  bereils  vor  /kbschluss  der  Tätigkoiten  der

Auftragnehmer  zu erfolgen,  w  elri.e reibungslose  Übernaöme  der  Planungstäfigkeiten

durch  ein anderes  P1anurgsbüro  zu errriöglichen.  Die Auftragnehmer  werden  ol'ine

gesondertes  Entgelt  sämtliche  föfomationen  erteilen,  cNie für die Fortführung  der

Planiungen  erforderlch  sind, die Auftragriehmer  (rbemehmeri  es atich,  dem  neuen

Planungsbt)ro  dirrokt  allro erfrirderlicbün  Unter!agen  urid  )nfonnationen  weiterzugeben,

die dOeses für die zweckmößige  und i'n(5g1ichst  un'ikomplizierte  Fortf(:ihrurigen  der

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di ü9:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:ü0

i2:00
12:00
19:00
12:00
i2:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
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Pmnung  beriötlgt.  DieseAufwände  slnd  bereits  Km vereinbanen  Entgett  enthatten.  Auch
al1e sor»stigen  irn Werkveatrag  vürüinberten  Ookumentationsunter1ageri  slnd zu
C)bergeben.

Die Auftragrteiimer  verzieriten  auf die Zahliing  eines  gesündertas  Eritge1ts  f(lr  die

5, Schaderiersat

D:e Partelen  veretnbaren  als Ersatz  der Schäden,  die dem Auftraggeber  dcirt,h dle
vorz.eitige  Aufhebung  des  gagenstänö[icherb  Vertrages  entstanden  sind,  insbesonelere
als Ersatz  für  die Küsten  des  Auftraggebers  fÜr die NeudurchfLihang  von zusätz:ltchen
Vergabeverfahren,  das Unterbleiben  der  Zahlung  eliries zusätzlichen  Entgelts  für  die
(Jbertragui'ig  des  bVerknutzungsrechtes  im Siririe-Punkt  4. dleser  Vereinbarung.

6. Termine

Die Auftragneiii'ner  sirvd dazu vetpfliühtet'folent1e  Terrriirie verbindlich einzuha)teri:

BezeTainung erläuterury  ' ""'==' " Teöiri  -

Entvurfspla-nungerb Temiiri  fü-r dle  ülbergaöe  a_iler
Hochbaup[anungen,  d:ie der
Auftragnehmer  in der  :

I Eritwurfspl'iase  (PPH  3.2)  zu I
erbrii'igen  hat  (Grundrisse,  Schnille'
und  Anstchten)  iri j
ordnungsgenMlßer  und pr(»ffähiger
Form

T-ermin für den vo11ständi0Ö'6 "
Abst,iluss  dey Projektphase  PPH
3.2, sorriit  :nsbesoiydere  Vorlage
der  gesarnten  resllichei'i
prüfflähigen  urüd  ordrhungsgernäß
erstellten  Entwurfsplanung  samt

, a]ler erjord__ e_4q)'i_q__D_ükurne,nte
Terrnin  ftk  deri  vollständigeh
Abschl:uss  der Pmjeklphase  PP'H

3.3, somlt  insbeisünderei  'Vorlage
der  Einreichp1anung  und sämtlicher
Unterlagen,  die für  die Einretchung
bei jenern Stellen  eforderlich  sind,
bei denen  Genehmigungen  für  das
Projekt  eingehoJt  werden  müssen,
insbesondere  auch  säititllehe
Ugite.riag.en  fOg' dle  be[roffenerh
Förderstelen  (Nachforderuingen
der  Behärden  und Förderstellen  im
Zuge  des
Geneimigungsprozosses  irn
üb(ichen  Rah:nnen  steJlen  iabei
kei»ie Unvollständ.igkeit  dar)  _____

21.6.202.4.  "-'-'-

I

I
I

i 27.8.2C)24
j

i

., fEntwurf

Einreichung

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:ü0

Do  08:00

Fr  08:00

12:00

i2:00

i9:00

i2:C)0

12:00
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Diose  droi Torming  werden  zwischor»  den  Parteien  pöna)isiert  irrh Sinne  A.9 des

Vl/erkvertrages, die Auf[rag+iehmer  iierpflichtet'ii sicli jedoch dazci, fÜr leden ioüllen

Kalendeiag,  an deiri  die ob  ' festgelegten  Tenriirie  nicht  eirigehalbn  viierden,  riine

VertragssUafe  iri Hfüie  vors €  500,00  zu bezahlen.  Die Vertragsstrafe  viird  der  Hölie

nacl'i gedecke!t  mit  einem  Betrag  von maxlmal  € '150.000,00.  Die Verh'agsstrafe  wird

auch  ffülig,  ixienn der  frühere  Termtr» n:cöt  eingehaiten  wird,  selbst  wenri  eine  Aufhoking

zu eirhem  späteren  Zeitpunkt  möglich  Ist. Es b)eibt  dern Aiiftraggüber  vorbel'ialten.

wüiterü  Sctvädün,  diü  (föer dio vüreinbarte  Vertragsstrafe  hinaciqehen,  bel den

Aufiragnehrnei-ri  geltend  zu rriachen.

Wenn  die  Auflragnehrrier  behauptei'i,  dass  die  Termine  marigels  eigenen

Verschuldens  urid des Verschuldens  ihrer  Subunternehmer  nicht  eingeha1teri  werden

korinten,  obliegt  ihnen  öer  Beweis  dafijr  (§ 12198  ABGB).  [)ie  Auftrag+'iehmer  erktären

hiermtt,  dass  d»e genannten  Termnne aus heu5ger  Sicht  jedenfal)s  eingehalten  werden

könntn.  und v»ierden  erne ordnungsgemäße  Koordinmion  mit shri'itlichen  Beteiligteri

i.iternelirnen,  damit  dio fostgelegten  Termine  eingelialten  werden  li.Önneri  Der

Auftraggeber  sichert  eine  entsprechende  fristgerechle  Mitwirkung  zu,  damit  die

festgelegten  Terry'iine einqe)iaften  vierden  k6nnen

Klargeatellt  wird,  dass  Nachforderungen  der Behömen  und R5rderste11en im üblichei"»

Rahmen  im Zuge des Generimigungspmzesses  im üblicheri  Rahrnen  zwar  keine

Unvollständigkeit  im Sinne  der Nichteinhaltung  des pönalisierten  Türmins  darstellen,

aber  jedenfalls  irrh Rahrnen  des Honorars  für  die Einreichplanung  abzuarbeiten  sind.

Das siollständige  Honorar  steht  erst zu, yiei'in die Genehmigungeri  per Bescheid

aufliegen  und alle  sonstigen  Voraussetzungen  laut  '!'Jerkvertrag  erfi:illt  sind

7, Sonstiges

[)iase'i  Vereinbarung  befreit  die Auftragnehmcr  nicht davrin,  sämtlich  bis  zurn

vereiiibarten  Endo  dos  Vertragsverhätt«yisses  durchgeführteri  !vbeiten

ordi'iungsgern;äß  und entsprechend  den urspi'ünglichen  Bedingunger'i  des zwischen

den  Parteieri  abgesclilossenen  Werkvertrages  duret'izuführeri  und  eirizuhalten.

Sfün(liche  Pflictilen  aus dem  birsprüriglicheti  Werkvertrag  bieiben,  soipteit  sie rnn dieser

Vereinberung  riicht  arisdrucklicFt  eufgehoben  wurden,  weilerhin  vüllinhaltlich  aufrecht.

Es wkd jedoeh  klargestelll  dass  die Auftragn.ehmer  für das Fehlverhalten  späterer

Unternehnnen,  die auf Grundlage  ihrer eigenen  (ordnungsgemößen)  Pläne tätig

vierden,  nicht  haften.  da es sich dabei  nicht  urn Subunternehrner  von ihr"ien handelt.

Für eigene  Feh1er in den Plänen,  dm sich erst bei einer  späteren  Bea«beitung

lierausstelleri,  lia'tten  die Auftragne)'imer  jed'och  sehr  wot'il.

Auf  Seiten  derAuffragnehrnerir»  steht  der  Vertrag  unter  der  aufschiebenden  Bei:hngung

der  Beii'im1igcing duri:h  den Gerneinderat  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,

am

(Marktgemeinde  Furth  bey GtMtweig':i

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:ü0

12:00  Bankverbindung

12:ü0

19:00

i2:00

12:00
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,,,,,,':,:,:'üt!,',,, ,,,,,,m,,,  ';C!...s.=..vi-:.-::C

ÜSINAP
üWn !iii:lA'+ltutlt  Atpnltnii+urn  4riei.n
rr  ci tml)i((ci,qtin  IHiiiiü.ii 2ß l. ':4Kvr1pq

(OSNAP  Open Soufü Nortli  kc}'iiieclure  Practice'ZT  GrnbH)

.k)tE!..! , ß,9t.po1ty

+4:1 I Tiö  -  :  y'üai  ill

(Caspar  Itektur  ZT GmbH)

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  C)9:C10

16:ü0

Do  08:00

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00
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5.  Projekt  Dorfzentrum  -  Grundsatzbeschluss  Grenzänderung

Sachverhalt:  Für  die  Änderung  der  Grundstücksgrenzen  zur  Umsetzung  des

Dorfzentrumsprojekts  wurde  ein  erster  Teilungsvorschlag  erarbeitet.  Bgm.  Berger

berichtet.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  dem

vorliegenden  Teilungsvorschlag  grundsätzlich  zuzustimmen  und  somit  die

notwendigen  weiteren  Verhandlungen  und  Arbeiten  wie  Vermessung,  Erstellung

eines  Teilungsplanes  etc.  zu bewilligen:

]'   /

I

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

6.  Leader-Verein  Wachau-DunkeIsteinerwaId  -  Verlängerung  Welterbefonds  2025-2027  -

Beschluss

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:ü0

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:ü0

19:00

12:00

12:00
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Sachverhalt:  Die  Region  Wachau  setzt  viele  Projekte  um,  die  über  die  jeweiligen

Gemeindegrenzen  hinausgehen.  Um  solche  Projekte  schneller  und  effizienter

umsetzen  zu können,  wurde  mit  Start  2022  der  Welterbefonds  eingerichtet.  Dieser

dient  ausschließlich  zur  Finanzierung  regionaler  Projekte.  Welche  Projekte  mit

diesen  Geldern  umgesetzt  werden,  wird  von  den  Bürgermeisterlnnen  der  Wachau-

Gemeinden  beschlossen.

Der  Welterbefonds  wurde  für  vorerst  für  3 Jahre  beschlossen.  In den  drei  Jahren

wurden  die  regionsweiten  Projekte,,WeIterbesteig"  und,,Touristisches  Leitsystem"

mit  Hilfe  des  Welterbefonds  gestartet.  Für  2024  ist der  Start  des  Projekts,,Donau-

Radweg  3.0"  geplant.

Der  Fonds  soll  um  weitere  3 Jahre  verlängert  werden,  die  Höhe  der  Beiträge  bleibt

gleich  wie  bisher:

Aggsbach  Markt,  Maria  Laach,  Bergern,  Schönbühel  Aggsbach,  Mühldorf:

€ 3.000,-/Jahr

Emmersdorf,  Spitz,  Weißenkirchen,  Dürnstein,  Mautern,  Furth,  Rossatz-

Arnsdorf:  € 5.000,-/Jahr

Melk,  Krems:  € 10.OOO,-/Jahr

Ziel  des  Fonds  ist es, Projekte  schneller  realisieren  zu können  und  somit  auf

Herausforderungen  schneller  reagieren  zu können  und  Themen,  die  die  gesamte

Region  betreffen,  weiter  vorantreiben  zu können  und  die  Region  besser  zu

vernetzen.

Die  Bedeckung  soll  in den  zukünftigen  Budgets  2025  - 2027  aufgenommen  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  der

Verlängerung  des  Welterbefonds  um  weitere  3 Jahre  (2025  bis 2027)  zuzustimmen

und  die Mittel  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  von  € 5.000,-pro  Jahr  zur

Verfügung  zu stellen,  sofern  sich  auch  alle  anderen  beteiligten  Gemeinde  zur

Beitragsleistung  verpflichten.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

7.  Verlängerung  Bausperre  vom  20.07.2022  -  Nebengebäude  - Beschluss

Sachverhalt:  Mit  Gemeinderatsbeschluss  vom  20.07.2022  wurde  mit  Rechtskraft

vom  09.08.2022  eine  Bausperre  betreffend  dem  Verbot  von  Neu-  oder  Zubauten

von  Nebengebäuden  auf  Grundstücken  ohne  Hauptgebäude  sowie  der

Versickerungsfähigkeit  von  KFZ-SteIIpIatzfIächen  gemäß  § 35 Abs.  1 NÖ ROG  2014

erlassen.  Gemäß  § 35 Abs.  3 NÖ  ROG  2014  endet  eine  Bausperre  nach  zwei

Pafeienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00
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Jahren  sofern  sie nicht  davor  aufgehoben  wird  oder  einmalig  um ein Jahr  verlängert

wird.  Da die betreffenden  Regelungen  noch  nicht  im Bebauungsplan  verankert,  ist

eine  Verlängerung  notwendig.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Verordnung  gemäß  § 35 Abs.  3 NÖ ROG  2014  über  die  Verlängerung

der  Verordnung  über  eine  Bausperre  vom  22.07.2022  zu beschließen:

4/2022-1  0I
Kennzeichen  (bei Antwort  bitte  angeben)

www.furth.at/datenschutz/

Der Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  beschließt  in seiner  Sitzung  am

02. Mai 2024,  TOP  07 folgende

VERORDNUNG

über  die  Verlängerung  der  Bausperre  vom  20.07.2022

§1

Gemäß  § 35 Abs.  3 des NÖ-Raumordnungsgesetzes  2014,  LGBI.  Nr. 3/2015  i.d.g.F.,  wird

die Verordnung  4/2022-13,  welche  vom  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

in der  Sitzung  am 20. Juli 2022  beschlossen  wurde  und am 09. August  2022  in Kraft  getreten

ist, um ein Jahr  verlängert.

§2

Diese  Verordnung  tritt mit 09.08.2024  in Kraft. Die Verordnung  tritt 1 Jahr  nach ihrer

Rechtskraft  außer  Kraft,  wenn  sie nicht  früher  aufgehoben  wird.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

8. Richtlinie  Anerkennung  langjähriger  Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  -  Beschlussfassung

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898

Di 09:00  - 12:00  IBAN:AT483239700001900083

16:00  - 19:00  BIC:RLNWA"n/VWKRE

Do  08:00  - 12:00  UID NR. ATU  1628150a1

Fr  08:00  - 12:C)O Seite12von46
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Sachverhalt:  Aufgrund  der  Besprechungen  mit  der  Personalvertretung  soll  für  die

Anerkennung  der  Leistungen  langjähriger  Mitarbeiter  eine  Richtlinie  durch  den

Gemeinderat  erlassen  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Richtlinie  zu beschließen:

Der  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  hat  in seiner  Sitzung  am

02.05.2024  nachfolgende

Richtlinie

über  die  Anerkennung  der  Leistungen  der  Gemeindebediensteten

beschlossen.

Aufgrund  der  Anregung  der  Personalvertretung  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  wurde  diese  Richtlinie  gemeinsam  zwischen  Arbeitnehmervertretern  und

Arbeitgebervertretern  ausgearbeitet  und dem  Gemeinderat  zur  Beschlussfassung

vorgelegt.

§1

Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  erhalten  als

Anerkennung  der  Leistungen  für  den  Dienstgeber  aus  Anlass  einer  zurückgelegten

Dienstzeit,  gerechnet  ab dem  tatsächlichen  Eintrittstag,  von  jeweils  5, 10,15,  25 und

40 Jahren  ein Sachgeschenk  im Wert  von  jeweils  € 25,-inkl.  Ust.

Die dienstrechtlich  vorgesehenen  JubiIäumsbeIohnungen  bleiben  davon  unberührt.

§2

Die Überreichung  der  Anerkennung  soll grundsätzlich  in einem  dem  Anlass

entsprechenden  Rahmen  wie  zum  Beispiel  das Betriebsfest  erfolgen.

§3

Die Personalvertretung  hat  jährlich  einen  schriftlichen  Vorschlag  über  die  zu

ehrenden  Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter,  zumindest  4 Wochen  vor  dem  geplanten

Übergabetermin,  an den Dienstgeber  zu übermitteln.

Im Falle  schwerwiegender  disziplinarischer  Verstöße  und DienstpfIichtverIetzungen

durch  einzelne  Dienstnehmerinnen  und Dienstnehmer  kann  im Einvernehmen  mit

der  Personalvertretung  von  der  Zuerkennung  der  Anerkennung  abgesehen  werden.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:C10 -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00

§4
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Es handelt  sich  um eine  freiwillige  Leistung  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

gegenüber  den  Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern.  Es besteht  daher  kein

Rechtsanspruch  auf  Zuerkennung  der  Anerkennung.

§5

Im Rahmen  des erstmaligen  Inkrafttretens  dieser  Richtlinie  werden  allen

Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern  die Anerkennungen  für  das  jeweils  letzte  erreichte

Dienstzeitjubiläum  nachträglich  überreicht.

§6

Diese  Richtlinie  tritt  mit  01.06.2024  in Kraft.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitliche  angenommen  (Enthaltung  GR  Bruckner)

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

9. nöGIG  -  Bestands-  und Superädifikatsvertrag  POP  Furth  - Beschluss

Sachverhalt:  Für  die Errichtung  des  FTTH  POP  auf  einem  Grundstück  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  durch  die nöGlG  Phase  Zwei  GmbH  ist ein

Bestands-  und Superädifikatsvertrag  erforderlich.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

nachfolgenden  Vertrag  zu beschließen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00
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Bestand-  und Superädifikatsvertrag

abgeschlossen  zwischen

der Marktgetneinde Furth be4 Gög,  Obere Larxjstraße 65, 351 I Furth bei Geföwei,
im Folgenden,,Bestandgeberin"  genannt,

und

dernöGlGPhaseZwei  GmbH,  FN 521159  k, Niederösterreidiring  2, HausA,  3'f00  St. Pölten,

im Folgenden  "Büdandnehi*iiiia"  g*.iiaiiiil,

im Folgenden  gerneirsam,,Vertagstei.Ie"  genanmwmfolgt:

§ 1 LiegenscNiaft

1.Th. DmBestandgeberinistbücher1icheE$entümerinderLiegenschatEZ469derKG12166
Pal  Jes  Bezirksgerichtes  Kverm  an der  Donau.

1.2.  Der  Grundbudisaus;ug  :st als Anlage  12.  angeschlossen  und bildd  einen  integrieren-

ien  Bestandteil  diesesVertrages.

§ 2 Bestandfläche

2.j  Die'1/ertragsteiIehaThenfem,dassdieBestandnd'imerindieBestandfl;icmzumZ'

d«e der lErrictdung, der Erhalturxl  und des Behiebes eines Bauwerkes (Be'b4ebsge-
b;*Ae)  in Bestand  riirnmt.

2.2  IDie Bestandgeberin  gibt  hiemit  der  Bestandnehmerin  die  Teflfläche  des  Grunds'bJ-

ckes  1013[2  derKG  12166  Palt  im Ausmaß  von  36,5  ma geinäß  derr» von  der  Be-

bta»»dyeflm;»»  3,yi»v?iiitigtsti  Plm, äerdiesein Vetlrag als Arifage 2.2. a/s imegrie-
i'wder  Bestandteil  angeschlosset»  ist,  in Bestand.  Die Bestaridnehmerin  nirnmt  die

Bestandfläche  in Bestand.
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§ 3 '!rupar'irlifikat

3.L  ID:e Bestaiidgeberin  räunt,  für  sich  um iöre  Rechtsnachfdger,  der  Bestandnehmerin

und  deren  Rechtsnacffolgerri,  unabhärqig  davon,  ob es  s:ch  urn  Einzef  oder  Gesamt-

cechtsiiadrfok3e hande[t, d.s Reföt ein, ad der Bestandfläche gem'iß Punkt 2.2 die-
ses  Vertrages,  eirn Bauwerk  {rMibl»ybgutjv),  iiusbesondere  eine  Ortszentrale

i(' Poirn  of Presenoe"  oder  'PoP')  för  das  von  der  Bestandrehrnerin  errichtete  LWL-

Br;eitbandnet,  ds  Superädifikat  zu erridh(en,  zu betreiben  und  zu erhatten

32.  IDie Rechtse4nräurriung  erstred«t  sich  ad  sämtlict»e  Maßnahmen,  d:e  eforderfich  sind,

um  das  F3auwerk(Betriebsgebäude)  zu  errichten,  zu betire:hen  urxJ zu eföaUen,  ins-

tesor*dere  auctn auf  Bauarbeiten,  düe Hevstellung  von  Versorgungslemingen  nach  ein-

wrelrnJicher  Festlegung  der  Traseeriführurx),  etc.

3.3. l[]elBedandqieirnerinüstdaherzusämmihenTä$keitenundMaßnahmernberec,
d:e eforderlich  und/oder  nützlich  sjnd,  um eiri  Ba«er*  (8etriebsgebäude)  zu enich-

(en, zu bptceiben  und  zu eföaföv,  unabhängig  üyn,  oh dü  Maßnahmen  iti diesem

Verhag  ausJrüal:ö  aufgez;ihlt  s:nd  oder  rnictd.

34  Die  Bestandrnehrn  n:rnmt  d:e Recbtseinräumung,  für  sü6  und  tre  Rechtsnaföfol-

ger,  rechtsverhindHich  an.

3.5  Die  von  der  Besfaelhmrin.auf  dev Bestaridflöhe  enidhiteltern  BaJlichke  urxi  An-

(ageniwertJenmaJerAbsichtergjdhfet,  JasssienichtaufderBestar»dfläc)'ievedJeibern

sollern urxl  shtien  :rn  allleinägen  uniö ur'bpsdnränMen  Eigenturn  der  Bestandnehmerin

Der  Besland-  und Superädikatsi,g  mt uviveqüglich  nach  Unterzeiclnung  inx

Grundbuch  ejnzuw.rfieiben.  Die Ejrnreihung  des  gegenstinflichen  %i'ertrages,  rnit der

die  Eniehtung  des  Bau'bms  auf  fremdern  Gnind  gestattet  *iurde,  uvid die  Ersichtlich-

mchiurx;l  dmer  Euveihurx) für4«  Bai*'egk  Mirn  Grundbuch derKG  12j66  Pah  des

Bezivksgerichtes  Kterns  an der  Dor»au  fünsichtlich  der  fEZ 469  des  Grundstückes

1013/2  vorzurdimern.  Die Bestandgeberin  verpflictiet  sich  bereits  jetzt,  särmiche  An-

träge  auf  Kostern  dev  8estaridnehra'yrin  zu  stellen  undi'oderzu  unterfertigen,  die erk«-

derlich  sind,  w

35'f.  Jas  Bestandrecht  gem;äß  § 12  d:eses  Vertrages  im Gnindbuch  eirvuvedei-

ben,  unJ

35.2  die  Eirgiettuii'ig  der  Urkunde  eines  Bauwe*es  gemäß  § 436  ABGB  auf  der  Be-

standflädte  gernäß  Purikt  2.2  dieses  Vertrages  im Gnindbuch  ersi6tiieh  zu

rnachen.
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§ 4 Wect»selseitige  :Redhte  cuud Pflichten

4.1  Die Bestandnehmerin  ist

I
4L1  berechtigt

4111  das Bauwerk  (Betriehsgebäude)  san'ä allen eforderlichen  baulichen

Maßnahmen,  Anlagen,  VersorgungsJeifüngen,  etc. zu errichten,  zu

beteiben  und zu eföatten,  und

4L12  DrittenwieinsbesondereAktivnetz-Betreibemund/oderimBreitband-

netz der Bestandnehmerin tä%en lntemetserice-Providem (lSPs)
die entgelUiche  oder  u"iertgeftliche  Mnutzurg  des Bauwerks  samt

affen Anlagen,  Versorgurx;1sIeitungen,  etc  fürderen  C-eschäffszwecke

auf  vertraglichgr  Basm oder  gemäß  § 8 mG  idjgF  zu gestatten

4Ä2  verpffiöhtet

4'f21  sämtlidie behördlichen BewiJliungen für den Bau, den Betrieb urxl
die Errichking derAnl<en  einaihofen und sämfliche behördliche Auf-
lagen  zu erJllen;

4A12  BeginnderBaumaßnahrnenErhebungenarzustellenundsicher-

zustelkin,  dass  er imZuge  der  Elaumaßnamven  noch  im Zuge  des

Behjebes  derAnlagen  bestehende  Ver-  und/oder  Entsorgungsleitun-

gen,  wie  beispielstmse  Tefefon,  Wasser,  SchmaA»vasser,  Strom  etc

beschädigt  wenderi  um

4'f23.  über  eine  Haffpflidthrsichening  bei einem  Versicheningsunterne!

men mit Sitz in Osterreich  oder  dem BI!/R  zu verhThgen und diesen

!/ersicherungsschutzwährend  dergesamtenVertragsIaufzeitaufrecht

zu erhalten.

4.2  Die Bestameberin  mt

4.21  berechfigt'vonderBestandnehmerit*denNachweiszuver1angen,dasssämtli-

che  för  die Bauführung  und den Behieb  eforderlichen  mhördlichen  Bewilligun-

gen riechtskräftig  vorliegen;

421  verpflichtet

42.21.  die Bestandnehmerin  über  s"imtliche  in'i Eigentum  der  Bestandgebe-

rin befindlichen  Leitungen,  Einbaföen,  etc. zu unterrichten;

Sette  3 vori8

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:0ü

Di  09:ü0

i6:00

Do  08:00

Fr  08:00

i2:00

12:00

19:00

12:00

i2:ü0

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48  3239  700ü  ü190  ü083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898

Seite  17  von 46



Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere Landstraße 65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

4221  sämtliche  Unterschiften  und/oder  Zus(imrmngserklärungen  abzuge-

ben, die iny Zuge  der  befü'rdliciert  Bewilligunig  der  Baulichkeiten,  !fö-

lagen,  Versorgungdejtungen,  etc  vorri Grur»deigentürner  abzugeben

sind;

4223.  s;ämtliöe  Handlungen  zu unterlassen,  d:e d:e Erricföurig,  den Betrieb

und/oder  dm Eföattung  der  Baufichkmen, Anlagen,  Versorgurngsjei-

turg.n,  etc. getährden  und/oder  verzeigern  könnteri,  und

4224.  s;imtlidte  Verket'rssicheningspflichten,  insbesondere  die  Straßenr;"u-

rnung,  für  sira'mJiche Räcmn  zu üternehr«n,  die  ai  die Bes(andflä-

che  angrenzen

4.3  Die Bestandgeberin  gewährleisket  weiters,  dass  dü  Bestandfläche  über  die erforder1i-

ct»Wiömurg  und Eignutrg  zur  Errichtung,  zurn  BgtrieLi  und zur  Erhathyng  der  Baulieh-

keün,  AriJagern, VersorgiungsIeiungen,  dc  verfügt,  und öass  auch  keine  Redi(e  ürit-

ter an der  Liegernechafü bedemn,  aü  dje Ervichturq,  die Erhattung  und den 8etrieb

durch  d:e Beslandgebein  ver-  oder  irdern  kfThnfün

§ 5 Entgelt

5J  DieBestar>dr»hmerinislhsrpfIichtetöne'r'umJBestardenfgel(fürdieBestardm-

che gen'iäß  Punkt  22  dieses  Veges  iix der  Höhe  von  El)R  125,50/S  (Euro  ein-

hunderlünfunr':  Kornma  €Onfz'g proQuadm(rneter)  sornitfücdie  Gesamtfläche

von 36,5 m2 (sechsureiß$  Korna  fünf'Ouadraföider) sohmi ein Gesamthestand-
efögelt  in Höhevon  EUR4.580,75(Euro  iiertausenföürtiundertachtig  Kornrnafünf-

undsiehzjg)  bezaikin

5.2. DasGesaestardentgeItgernäß§5].urnterfmdnichtderUn*satzsteuer.

§ 6 Begir»n  und  Ende  des  Vertrages

6.L  Der Verkaq  ä»ginnt  mit Vertragsunteferbgung  und d  auf  unbestirnmte  Zm abge-

schkissen.

6.2.  Vorbehaftlichdesvondert3estandgeberin:nPunkt63.diesesVertagesabgegeLienen

Kümigurx)sverzichts  :st jeder  Vertragsteil  hevechUgt,  den vodiegenden  Vertrag  unter

Einha[(ung e:ner Künd$ungsfist von 12 (zihffl) Monaten zum Ende einas Kalender-
monats  aufzukündigen

6.3  Die Bestaridgeberirn  verzichtet  jedoch  für die Dauer  von 50 (fünfzig)  Jahren  ab Ver-

1ragsbegjnn  auf die Ausübung  des orderd[ichen  Künöigug*gsrechts,  sodass  unter
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Einhaltung  der  in Punkt  6.2  dieses  Vertrages  vereinbarten  Kündigungsfrist  die ordent-

lidie  Kündigung  durch  die Bestandgeberin  somiterstmals  maWirkung  zum  Ablauf  des

5a). (einundfünfzigsten)  Jahres  ab Vertragsbeginri  ausgesprochen  werden  kann

64.  Das Recfö  der Bestandgeberin  gr  Auflösung  des Vertrages  gemäß  § fü8  ABGB

bleibt  unberührt

65  Ungeachtet  der Regelungen  bezüglich  der  ordentlichen  Kündigungsfristen  und -ter-

mine gemäß Punkt 62  ist die Bestandnehmerin t+erechtJ, den vorliegenden Vertrag
unfer  Setung  einer  Kündigungsfrist  <n  I (eir>em) Monat,  jeweib  zum  Ende  eines  je-

den Kalerdermonats  zu künd:n,  wenn  dm Bestandgeberin  die Nutzung  der  BesLind-

flädie  iind/oder  der  darauf  befindlichen  Baulichkeden  für  den  wrei'nbarten  Zweck  (ins-

besondere  der  Nutzung  als Ortszentrale  (PoP)  für  das von der  dnehmerin  er-

richtete  LWL-Breitbarxlnet)  nadihaltig  mhinderf  oder  unmöglich  macht  Wird  die Be-

hinderung  innerhalb  der Kümigungsföst  von J (önem)  Monat  r'nchweislich  und per-

manentbesmigf,  sois(dieKürxiigung  gegenstandslo  undwird  dasVertragsverhäItnm

fortgesetzf

6.6. lnFaIlederBeend$ungdesBestandvertragesistdmBdandrehmerinberechf7tund
»rpflichtet,  auf eiene Kosten den ursprüngtichen Zustand der 8estandfläche wiedec-

ustellen  bzw  öt  düe Bestard)eberin  bereditigt,  die Entfemung  der Baulichkeiten,

Anlagen,  Versorgungsfeitungen,  etc  zu verlarrgen.

67  Im Falle der Beendigung  des  Verh"ages  durdi  die Bestamnehr«rin  aus w'rh(igeni

Gnind  gemiäß  IPur*t  6.5- äiesesVerfrag»  hatdie  Bestandgeberin  der  Bestandnehme-

rin di  Baulichkeifen,  Ann,  etr  zurn Buchwert  abzuk5sen,  die Zahlung  ist binnen  G

(sechs)  Wochetb  ab Beendigung  des  Vertragsverhältnisses  zuy Zat'ilung  fällig.

6.8.  Werden  die Baulichkeiten,  Anlagen,  Versorgungsleikingen,  dc  bei Beendigtux)  dieees

Vertrags  irn Ein«rnehmen  mitderBesfarberin  nichtentfernt,  get»n  dieseentsch:

digungslos  und entgelth'ei  in das Egenkim  derBestandgeberiri  über;  die Bestandneh-

merin  hafflet weder  hjr  eirm  bestirnmfen  Zustand  noch  füreine  bestinimte  Brauchbar-

ken der  Baulichkeaen,  Anlagen,  Versorgungslehngen,  etc.

69.  DieBestarxjnehmerinwrpfliöfetsi6bereitsjetzt,sämnicheAnträgezuunterfertigen,

die  eforderlich  sird,  um =den Ubergang  des  Baiwerkes  an de  Bestandgemrin  sidier-

zustellen  und iny GrundLiuch  ersichUidi  zu machen

§ 7 Übergang  der  Rechte  und  Pflichten

7J.  Die wechseJseitigen  Rechte  und  Pnichten  aus  diesem  Vertrag  gehen  auf  die  jeiligen

Reföfsnachfokler,  unabhängig davon, ob es sich um Einzel- oder Gesamfrechts.nach-
folge  handelt,  ümr
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7.2 Die VertragsteiJe verpfliöten sich «diselseif$  den gegenständlichen Vertrag altPilli-
gen Re6tsnamorgem  zur Keriöiis  zu bringen,  und, sofem  das Vertrags«öl(nis

nicht oföredües yn  Gesa4zeswegen auf den Redhnachfokler  überget'ü, das Vertrags-

» vertöltiis  -  eirschJmßlici  dieser  (!%'eiter-)Uberbindungsverpflichtung  -  auf  diesen  zu

überbinden;  dem  jeweiis  andeve  Vertragsteil  ist die mlständigen  Uberbindung  ruch-

zu'm=isen

7.3 Die Bestandnehmrin M bereötigt, Jmsen Vertrag iin Falle der Veräußegur4 des Su-
perädiikats  an den Erwerber  zu übertThnden  Di  Bestandgebmn stimmt  eir'  sol

dien  WechseJ  des BestarJnehmers  bereits  jeu  unwideich  miit Wirkung  für sich

und ihre Rechsnachfok3er unentgdt1:6 zu urJ verzfflichtet sich, unverzügl:ctn sämi-

die erforderlichen Exkbrurg;gn abzugeben undzu unterfert$en, dü zurgmndUcm-

lichen  Sichevstellllung  des  Wechseh;  des  Bestandnehrners  und  5gentür«rs  des  Supe-

ridffikats  notherbdig  sind

7.4 [):e Bestarxkleteirt verz:difet, soohl  in'i Fa«le des Übergariges dmses Vertrages auf
einen  Rechtsnachfokyet  a}s  BsslanJinslniiieiiin  ,il:>  audi  im Falle  dar'l/eräußertgrq  des

Superädfikats  unJ  deir Überbimung  döes  Vertrages  auf  Jen  Erwerber,  auf  ein allföl-

§8.Kosten

8!  Düe mn der Echtung,  '%/ergebahriung und 7urdbüct'xr1üdien Durdiführurg Jieses
Vertriges  ii'echurbdmien  Kosten  urxj Getühren  t'nat, eber  'ie  alIfälIigeVermessungs-

kosten,  d:e Besitandr»ehmeörh  zu tagen  Solfte  die Bestandgeberin  aus  solchen  Tmrn

in Arspru6  germvmegr  wmden,  so sgdhed döe Bestandnehmerin  voje  Schad-  unJ

KlagJos?almung zu

8.2 Düe IBestaridrne["nrmini :sf verBflichtet,  diesen Vegtrag bei den Finarzbet6rden anzuzei-
gegi urnd zu viergehü?rein  Sollte  die Bestandgeberin  aus solchern Titeln  :n ,%spruch

genomriien  werrJen, so sjaaiert  die Bestamne)'merin  volJe S6ad-  und Klagsbshaltung

ZLJ

8.3  !EAmtl:dteKosteünZusamm+erihangmitderErrichtungdesSuperidifikats,insbeson-

dere  Kosten  für  5inreichung,,  behärdlücöe  Bewi[)igungern,  Errichtiurig,  Betrieh  und Ver-

wabng  hat  ausschließlich  d:e Bestandne)merjn  zu  tragen.  Sollle  die Bestandgebeön

aus  soldiein  Kosten  in Anspruch  gernomrnen  wemeri,  so sichert  die Bestandr»hmein

vole  Schads-  urnd Klaglloshattiiing  zu.

84  SonsMge Kosten,  :nshesondere  Kosteai füv Rectö'vertretung  im Zusammnhai*g  mit

Abschlussdie'i/ertragas,  tt4jederVertagsteiJausEjgenemzutragen.
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§ '3 Bevollmäclitigung

9j   Die Vertragsteile  bevolln'iächtigen  hiermit  das  Notariat  Mag  Leopold  Dirneggsr,  öffent-

licher  Notar  in 3J00  Sf  Pölten,  Franziskanergasse  4a,  sämtlicm  niit  dergrundbücher-

lichen  Durchfühning  diesesVertrages  wrbundene  Anträge  zu stellen  und Eingaben  zu

»fassen,  «iters  Abärxjerungen  und/oder  Ergänzungen  dmes Vertrages,  sofem  sm

zur  Verbüchening  notwendig  sind,  aus  5genem  vorzunehmen

91  Die Bevo11mächt$ur4  erstredt sich auch auf die Vertretung im Ajxlabenverfahren  zu
Zwecken  der  Selbstbemessurx)  und der  Abführung  von Gebühren  und Steuem  Des

Wmereri gitt dme Vollmacht auch ausdrücklich für die Errichking und Unterfer$ung
 Nachtr,tgen,  Aufsandungsurkunden  etc, aud*  ini Wege  der  Selbsfkontrahierung,

soweit  dieszur  Herstellung  des  Grundbuchstandes  im Sirine  dmesVertriges  notwerh

dig sein soilte und dessen  wirtschaföidien  Gehatt  und/oder  InhaU nicht  verämert.

§ 'IO Aufsandungserk!ärung

Die MarktgexneändeFutthbeiGöeigerteil1ihreausdrüdk[icie  Einwi117ung, dassaufgnind
dieses  Vertages,  ohne  ihrwemres  Ziitun  und im Eirwemehrnen,  jedoch  nicht  auf  ihre  Kosten,

auf  dem  bezughabenden  Gnindsltück  der  in Punkt  12  dieses  Verfrages  genannten  Liegerh

schattfolgende Eintragur4en  hewillig( werden:

IO'lI  IEii"iverIeiburngdesBestandreditesgernäßPunkf22diesesVertagesbmzumAblaif

 50 (fünfrig)  Ja?rein  ab  Vertragsunterfertigung,

10.2  EirireihungdesgegedJichenVerfrageszumZwe*edevFemstellurqderErrich-

(ung  eines  Bauwerkes  auf  den'i Grundstück  '1013/2,  EZ  46S), derKG  ?2166  Palt.des

Bezirksgerichtes  Kmns  an der  Dona.u  äurch die r6GIG  Phase  Zwei GmbH,

FN 521159  k,

10.3.  Ersichtlidirnachung  dieser  Einreihurx)  im (sundbudi.

§ Il  Sorvtiges

11')  DervorliegendeVertraggibtdeirWiIlenderVertragste:IevoIlumfängIichwieder,(münd-

liche)  Nebenabreden,  welcher  Art  auch  irnmer,  bestehen  nicht

-I 'l 2  Änderungen  die  Vertrages  bedüfen  der  Schriftform  und der rechtsgüttigen  Unter-

ferögung  durdi  sämflidie  'Vertragsteile;  die  gilt  insbesondere  auch  kir  das Abgehen

vom Schrorn'ierforderis
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1'1.3  Sollte  eine  oder  soltten  mehreve  Bestimrraungen  dieses  Vertrages  nichtig  und/oder  urh

durchfühgbar  sein,  so  berührt  dms nicht  den  aufrechten  Bestand  der  übigen  Bestö-

murxlen. A'n dm Säefie der nich$en und/üder umurchführbaren Bestinimung tritt eine

wid«sarne  udoder  durchföhrbare  Bestimmung,  die deni  wirtsch#:chen  Nllen  der

Vertragste:le  am nächsten  kommt  Im FalJe eirber  Regelungslüdte  im gegenstänid)ichen

Vertrag  gitt  jerie  E!estimmung  als  vereinbart,  die  di  Vertagsteile  demi  wirtsdiafflJichen

Gehalt  nach  'vereinbart  hätten,  um deri  Vertragszweck  zu arreichen

I
I 1.3  Die  Vertragste:ie  erklären  Devmeninlätider  zu sein.

I J 4,  Die  Bestamnehmrin  erktärt  an Eides  statt,  dass  sich  der  Sitz  der  nöGIG  Phase  Zwei

GmbH in Österreich befindet und die Voraussetzung eir»r  Gleichstellurx;l  nach § 15

NO G%IG 20C17 in Ausübung  der  KapnalIverkehrslreihea  aufgaund  des  Vertrages  über

die Europä:schen  Unio«i (EU%/) oder  des  Ahkommens  über  den Europämchen W:rt-

schaftsraurn  (E%'VR-Abkornrnen)  vorliegt

j1.5  Dieser  Veirag  mrd in eiriem  0rigin.:4  einrichtet,  welches  für  düe Bestandnetrn  be-

sl:rngm  ist. IDiie Bestandgeierüat  erhält  eine  begJaubigte  Kopie.

Furth  hei Gmiveig,.arn

Marktgerneime Fu6  tö  Göttweig

nöGIG  Phase  Zwei  GmbH,  F!SJ52f  fl59  k

AriJage  j.2

Anlage  22

Söe  F3 vorif3
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

10.  Mittelschulgemeinde  Furth  -  Sondernutzungsvertrag  Stromzuleitung  Hauptschule  -

Beschluss

Sachverhalt:  Die Mittelschulgemeinde  Furth  bei Göttweig  benötigt  für  den

laufenden  Betrieb  sowie  für  mögliche  zukünftige  Erweiterungen  bzw.  der  Errichtung

einer  Photovoltaikanlage  eine  stärkere  Stromzuleitung.  Da dafür  öffentliches  Gut

(Hauptschulgasse)  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  beansprucht  werden

muss,  wurde  um Bewilligung  einer  Sondernutzung  nach  § 18 NÖ Straßengesetz

4 999  angesucht.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Sondernutzung  für  die neue  Stromzuleitung  der  Mittelschulgemeinde  Furth  bei

Göttweig  aufgrund  des  öffentlichen  Interesses  ohne  Sondernutzungsentgelt  zu

bewilligen.

Sondernutzungsvertrag
gemäß  § 18  Abs.  1 NÖ Straßengesetz  1999

171 /2019-26
Kennzeichen  (bei Antwort  bitte  angeben)

Bezug Bearbeiter

Jamöck

www.furth.at/datenschutz/

(02732)  84622
Durchwahl

11
Datum

03.05.2024

Betreff

Sondernutzungsvertrag  gem.  § 18 NÖ Straßengesetz  1999  für  die Errichtung
einer  Stromzuleitung  in der  Hauptschulgasse  für  das Mittelschulgebäude  Linke
Bachzeile  246, 3511 Furth  bei Göttweig

Folgender  Sondernutzungsvertrag  nach  § 18 Nö Straßengesetz  1999  wird  zwischen

dem  Antragsteller

Mittelschulgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obfrau  Bgm.  Mag  Gudrun  Berger

Linke  Bachzeile  246
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3511 Furth  bei Göttweig

und

dem Straßenerhalter  der Hauptschulgasse

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

vertreten  durch  Bürgermeisterin  Mag. Gudrun  Berger

Obere  Landstraße  65

3511 Furth  bei Göttweig

abgeschlossen.

Internet:  www.furth.gv.at

Die  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  als  Straßenerhalter  gestattet  gemäß  §18

NÖ Straßgengesetz  LGBI Nr. 8500, in der  jeweils  geltenden  Fassung  in Verbindung  mit der

den Bestimmungen  der Richtlinie  über  die Bewilligung  von Aufgrabungsarbeiten  34/2012-6

vom 19.05.2014  dem Antragsteller  aufgrund  des Ansuchens  vom  09.02.2024  (162/2020-

19),  sowie  auf Grund der eingereichten  Projektunterlagen  (Ansuchen  und  Planskizze),

welche  ebenfalls  einen  wesentlichen  Bestandteil  dieses  Vertrages  bilden  die Errichtung  einer

Stromzuleitung  in der Gemeindestraße  Hauptschulgasse  (GstNr.  21/5 KG Furth)  für das

Schulgebäude  der Mittelschulgemeinde  Furth bei Göttweig  Linke Bachzeile  246, 3!511 Furth

bei Göttweig.

Die Bestimmungen  der Richtlinie  über  die Bewilligung  von Aufgrabungsarbeiten  34/2012-6

sind subsidiär  anzuwenden,  wobei die Bestimmungen  dieses Sondernutzungsvertrages

vorrangig  zu behandeln  sind.

Entsprechend  §18  Abs.3  NÖStraßengesetz1999  werden  folgende  Inhalte  der

Sondernutzung  in dieser  Vereinbarung  geregelt:

A. ALLGEMEINE  BEDINGUNGEN

I. Beqinn,  Dauer  und Kosten  des Vertraqes

Zur  Verstärkung  der  Stromversorgung  des  Mittelschulgebäudes  muss  eine  neue

Stromzuleitung  von der neu errichteten  Trafostation  in der L7071 (GstNr  21/6  KG Furth)  zum

Schulgebäude  errichtet  werden.  Gegenstand  der Sondernutzung  ist die Verlegung  einer

unterirdischen  Stromleitung  linksseitig  auf einer  Länge  von 91 m in der Hauptschulgasse

(GstNr.  21/5, KG Furth)  vom Kreuzungsbereich  L7071/Hauptschulgasse  bis auf Höhe des

Zuganges  zum Schulhof.

Für die Sondernutzung  der Gemeindestraße  wird aufgrund  der Leitungslegung  im

öffentlichen  Interesse  (Betrieb  einer  öffentlichen,  kostenlosen  und  gesetzlich

notwendigen  Einrichtung)  kein  indexgebundener  Bestandszins  verlangt.

Die tatschlich  errichtete  Leitungslänge  im Bereich  der Gemeindestraße  sowie der

Außendurchmesser  der  Leitung  und  die  tatsächliche  Verlegetiefe  ist  vom

Antragsteller  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  unmittelbar  nach dem Abschluss

der  Leitungsbauarbeiten  mit  einem  entsprechenden  Bestandsplan  bekanntzugeben.

Erstmalig  ist der Bestandszins  für jenes Jahr zu entrichten  in dem die Leitung

errichtet  wurde,  unabhängig  von der tatsächlichen  Inbetriebnahme  der Leitung  bzw.

der endgültigen  Fertigstellung  der  Straßenoberfläche.
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Der  Bestandszins  versteht  sich  ohne  Umsatzsteuer,  da  der  Bereich  der

Sondernutzung  iSd  NÖStraßengesetz1999  der  Hoheitsverwaltung  des  Landes

Niederösterreich  zuzurechnen  ist.

Der  Bestandszins  ist unabhängig  von einer  allenfalls  anfallenden  Gebrauchsabgabe

nach  den Bestimmungen  des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes  1973.  Hinsichtlich  der

Erteilung  Gebrauchserlaubnis  wird  jedoch  auf  § 2 NÖ Gebrauchsabgabegesetz  1973

verwiesen.

ll.  Kostentraqunq  und Kostenersatz

Kontaminierungen  bzw.  Verunreinigungen  sowohl  des  Straßenaufbaues  als auch  des

Erdreichs  jeglicher  Art und sonstige  bauliche  Erschwernisse  jeder  Art  können  nicht

ausgeschlossen  werden  und übernimmt  die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  keine

Gewähr  und  Haftung  für einen  bestimmten  Zustand  sowie  Beschaffenheit  des

Straßenaufbaues  und  trägt  nicht  die damit  verbundenen  Kosten.

Der  Antragsteller  hat ohne  Kostenersatz  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  alle

Kosten  zu tragen,  die infolge  Herstellung,  Wegschaffung  bzw. etwaige  Entsorgung

des Aushubmaterials,  Bestand,  Änderung,  Instandhaltung  oder  Beseitigung  seiner

Anlage  entstehen  oder  erwachsen.

Diese  Verpflichtung  erstreckt  sich sowohl  auf die  besonderen,  aus Anlass  der

Sondernutzung  der Gemeindestraße  erforderlichen  baulichen  Herstellungen  auf

Gemeindestraßengrund  und den Straßenbauwerken,  als auch auf  einen  allfälligen

Mehraufwand  für  die weitere  Straßenerhaltung.  Hiezu  zählen  auch  die Kosten  für  die

von der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  allenfalls  erforderlich  erachtete  Aufsicht

bei  allen  Arbeiten  auf  der  Gemeindestraße,  einschließlich  der  notwendigen

Erhebungen  der  Organe  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig.  Der  Antragsteller  hat

ferner  die Kosten  der  Herstellung  und Erhaltung  jener  Maßnahmen,  die zur  Sicherung

der  Gemeindestraße  oder  deren  Bauwerke  erforderlich  sind,  sowie  diese

Entsorgungs-  bzw. Deponiekosten,  selbst  zu tragen.

SoFern  die  beantragten  Bauarbeiten  in einem  Zug  mit  einem  allgemeinen

Sanierungsvorhaben  im ggst.  Straßenzug  durch  den Straßenerhalter  erfolgt,  hat der

Antragsteller  der Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  die für den Straßenerhalter

anfallenden  Mehrkosten  entsprechend  der  Festlegungen  des Abschnittes  C dieses

Vertrages  zu ersetzen.

lll.  Abänderunqspflicht

Die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  kann  auf  Kosten  des Antragstellers  jederzeit

eine  entsprechende  Abänderung,  Ergänzung  oder  Verlegung  der  hergestellten

Einrichtungen  verlangen,  falls  dies  wegen  einer  baulichen  Umgestaltung  der

Gemeindestraße  oder  deren  Nebenanlagen  oder  aus  Verkehrsrücksichten  notwendig

wird.  Die  Kosten  einer  erforderlichen  werdenden  Anpassung  der Anlagen  des

Antragstellers  außerhalb  des  Gemeindestraßengrundes  sind  ebenfalls  von diesem  zu

tragen.

Müssen  bei Instandsetzungsarbeiten  an Brücken,  Leitungen  vorübergehend  entfernt

werden,  so hat  dies  durch  und auf  Kosten  des  Antragstellers  zu erfolgen.

Falls  dem  Verlangen  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  nach  einer  von ihr zu

bestimmenden  Frist  nicht  entsprochen  wird,  ist die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
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berechtigt,  die Abänderung  auf  Kosten  und  Gefahr  des  Antragstellers  ausführen  zu

lassen.

IV.  EiqentumsverhäItnisse

Allfällige  bauliche  Umgestaltungen  an  den  Straßenanlagen,  die  infolge  der

Herstellung,  des  Bestandes,  der  Änderung  oder  Instandhaltung  der gestatteten

Anlage  erforderlich  werden,  gehen  entschädigungslos  in das  Eigentum  der

Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  über.

V.  Ausführunqsfristen

Die im Bereich  des  Straßenkörpers  erforderlichen  Arbeiten  sind  bis 01.06.2025  fertig

zu  stellen.  Falls  keine  FertigsteIIungsfrist  festgesetzt  ist,  behält  sich  die

Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  das  Recht  vor,  jederzeit  eine  solche  in

angemessenem  Ausmaß  nachträglich  zu setzen.  Wenn  diese  Frist  nicht  eingehalten

wird,  kann  die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  diesen  Vertrag  einseitig,  ohne

Setzung  einer  Nachfrist,  widerrufen.  Die Ausführung  von  Grabungsarbeiten  während

der  Zeit  von 1. Dezember  bis 15.  April  ist, ausgenommen  im Falle  unaufschiebbar

notwendiger  Arbeiten,  nicht  gestattet.

VI.  Änderunq  der  Benützunq

Jede  Änderung  in  der Art oder  Ausführung  und der Benützung  der gestatteten

Anlagen  bedarf  der  ausdrücklichen  Zustimmung  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig

Der  Antragsteller  übernimmt  die Haftung  für  alle  unmittelbar  oder  mittelbar  durch  die

Herstellung,  den  Bestand,  die  Änderung,  Instandhaltung  oder  Beseitigung  der  Anlage

herbeigeführten  Schäden  oder  Rechtsfolgen  und  hat  auch  die Marktgemeinde  Furth

bei  Göttweig  vor  allfälligen  Ansprüchen  dritter  Personen  schad-  und  klaglos  zu halten.

Die  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  lehnt  jede  Haftung  auf Ersatz  für  eine

Beschädigung  oder  Störung  des  Betriebs  der  Anlage  ab,  die  durch  den

Straßenverkehr  oder  durch  nicht  grob  fahrlässiges  Verhalten  der  Organe  der

Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  bzw.  der  von  ihr Beauftragten  verursacht  wird.  Für

jene  Anlagenteile,  bei welchen  vom  Antragsteller  für die betriebliche  Erhaltung

bauliche  Instandhaltung,  den  Abbruch  und  die  Erneuerung  ein  einmaliger

Ablösebetrag  geleistet  wird,  geht  mit  der  Bezahlung  des  Ablösebetrages  die Haftung

auf  die  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  über.

Mit  den  Eigentümern  andere  Anlagen,  die  im Bereich  der  geplanten  Anlage  auf  der

Gemeindestraße  bestehen,  ist vom  Antragsteller  rechtzeitig  das  Einvernehmen

herzustellen.

VIII.  StraßenerhaltunqsIast  durch  Dritte

Sofern  die StraßenerhaItungsIast  für  vom  gegenständlichen  Sondernutzungsvertrag

betroffene  Straßen  von der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  über  zivilrechtliche

Verträge  zur  Gänze  oder  zum  Teil  an Dritte  überbunden  wurde  oder  wird,  ist die

Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  befugt,  dem  jeweiligen  Dritten  alle  die

gegenständliche  Sondernutzung  betreffenden  Daten  zu dem  Zweck  zu übermitteln,
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es dem Dritten  zu ermöglichen,  allfällige  zivilrechtliche  Ansprüche  aus den zuvor

genannten  Beschädigungen  etc.  direkt  an den Schadensverursacher  zu  richten;

insbesondere  ist die  Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  befugt,  dem  Dritten  zu

diesem  Zweck  eine  Kopie  des  gegenständlichen  Vertrages  zu übergeben.

IX.  Straßenauflassunq

Für  den  Fall  einer  Auflassung  des  benützten  Straßenzuges  oder  von  Teilen

desselben  als Gemeindestraße  und dessen  bzw.  deren  Übergabe  an einen  anderen

Straßenerhalter  als die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  keine  Verpflichtung,  seine

Rechte  und  Pflichten  aus  diesem  Vertrag  an  den  neuen  Straßenerhalter  zu

überbinden.  Der  Antragsteller  hat  sich  vielmehr  selbst  nach  Verständigung  durch  die

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  um die Weiterbenützung  der  Straße  zu bemühen.

X.  Rechtsnachfolqe

Bei  Übergabe  der  gestatteten  Anlage  auf  einen  Rechtsnachfolger  ist  die

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  vom  Antragsteller  hierüber  sofort  zu verständigen.

Bei  gleichbleibender  Art und  Nutzung  der  Anlage  sind  die  mit dem  Vertrag

verbundenen  Rechte  und Pflichten  vom  Antragsteller  auf  den Rechtsnachfolger  zu

überbinden.  Bei einer  beabsichtigten  Änderung  in der  Art  der  Benützung  der  Anlage

hat der Rechtsnachfolger  mit der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  einen  neuen

Gestattungsvertrag  abzuschließen.

XI.  Auflösunq  des  Vertraqes

Die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  behält  sich  das Recht  vor, bei Nichterfüllung

des Vertrages  sowie  Verstoß  gegen  die Bestimmungen  dieses  Vertrages  und/oder

gesetzlichen  und  behördlichen  Vorschriften  das  Vertragsverhältnis  einseitig  für

aufge!öst  zu erklären,  sofern  der Vertragspartner  trotz  schriftlicher  Mahnung  und

einer  Fristsetzung  von 4 Wochen  säumig  bleibt,  ein vertragskonformes  Verhalten

wiederherzustellen  bzw.  den  gesetzlichen  und  behördlichen  Auflagen  zu

entsprechen.  In einem  solchen  Fall ist der  Vertragspartner  verpflichtet,  die gestattete

Anlage  über  Auftrag  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  binnen  einer  von ihr zu

bestimmenden  Frist  auf  seine  Kosten  zu entfernen  und den Straßenkörper  wieder  in

den  früheren  Zustand  zu versetzen.  Kommt  er dieser  Verpflichtung  nicht  nach,  kann

die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  auf  Kosten  und Gefahr  des Vertragspartners

den  vorigen  Zustand  wiederherstellen.

l. Anlagenzustand

B. ALLGEMEINE  BEDINGUNGEN

Die  Anlage  ist gemäß  den  Projektplänen  und  der allfälligen  Beschreibung  zu

errichten.  Sämtliche  behördlichen  Bewilligungen  die  für  den  Bau  und  Betrieb

erforderlich  sind,  sind vom  Antragsteller  selbstständig  und vor Ausführung  der

Bauarbeiten  zu erwirken.

Der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  dürfen  keine  Kosten  und Pflichten  aufgrund

allfälliger  behördlicher  Vorschreibungen  erwachsen  bzw.  sind  dieser  vom

Antragsteller  zu ersetzen.
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Sollten  Änderungen  gegenüber  diesem  Vertrag  erforderlich  sein,  so  ist eine

schriftliche  Zustimmung  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  vor Baubeginn

einzuholen.

Nach  Fertigstellung  der gestatteten  Anlagen  sind Ausführungspläne  aus  denen

jedenfalls  die exakte  Lage  und Höhe/Tiefe  hervorgeht  als digitale  dwg Datei  sowie

einfach  als maßstäblicher  Planausdruck  an die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zu

übergeben.

ll.  Grabunqsarbeiten  auf  Straßenqrund

Vor  Inangriffnahme  von  Aufgrabungsarbeiten  im  Straßenkörper  sind  durch  den

Vertragspartner  allenfalls  vorhandene  Einbauten  zu erheben  und ist die Zustimmung

aller  Einbautenbesitzer  zu den  beabsichtigten  Grabungsarbeiten  einzuholen.

Bei Künetten,  deren  Tiefe  größer  ist als der  horizontale  Abstand  zu nebenliegenden

Objekten,  ist  an  diesen  vor  Beginn  der  Arbeiten  eine  Beweissicherung  vom

Antragsteller  zu veranlassen  und das Ergebnis  derselben  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  als elektronische  Kopie  zu übermitteln.

In der  Zeit von  "I. Dezember  bis  15.  April  sind  Künetten  im  Straßenbereich

provisorisch  mittels  Asphalt  zu verschließen.

Bei  nicht  ordnungsgemäßer  und  nicht  zeitgerechter  Durchführung  der

WiederhersteIIungsmaßnahmen  im Fahrbahnbereich  ist die Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  zur  Vornahme  der  WiederherstelIungsarbeiten  auf  Kosten  des

Antragsstellers  berechtigt,  sofern  dieser  einer  schriftlichen  Aufforderung  der  Organe

der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig,  die  Arbeiten  binnen  14Tagen

ordnungsgemäß  abzuschließen,  nicht  nachgekommen  ist. Bei Gefahr  im Verzug  steht

dieses  Recht  der Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  ohne  Fristsetzung  zu.  Die

Arbeiten  können  vori  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  an eine  facheinschlägige

Bauunternehmung  vergeben  werden.

Die endgültige  ordnungsgemäße  Wiederherstellung  des Fahrbahnbereiches  ist der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  schriftlich  anzuzeigen.

IIl.  Sicherunq  von Einbauqen

Die Abdeckung  von Schächten  und sonstigen  Einbauten  sowie  deren  Auflager  sind

normgerecht  (ÖNORMB5110  bzw.  B5123  bzw.  EN124)  und  austauschbar

auszubilden  und müssen  im Straßenbereich  für eine  Prüflast  400 kN dimensioniert

sein.

IV.  Einhaltunq  der  Straßenverkehrsordnunq

Sämtliche  bauliche  Herstellungen  im Bereich  der  Gemeindestraße  sind bis zu ihrem

vollständigen  Abschluss  entsprechend  den  Bestimmungen  der

Straßenverkehrsordnung  abzusichern.  Wird durch Arbeiten  auf oder neben  der

Straße  der  Straßenverkehr  beeinträchtigt,  so ist vor  Beginn  der  Arbeiten  hiefür  eine

Bewilligung  der  Behörde  Gemäß  § 90 der Straßenverkehrsordnung  1960,  BGBI.  Nr.

1 59/1  960,  in der  jeweils  geltenden  Fassung,  rechtzeitig  einzuholen.

V.  Meldunqen  von  Arbeiten  im Bereich  der  Gemeindestraße
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Der Beginn  von Arbeiten  und deren  Durchführung  im Bereich  der Gemeindestraße

sind  mit  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  einvernehmlich  unter

Berücksichtigung  der Verkehrserfordernisse  und dem Straßenbetrieb  festzulegen.

Anlagengebrechen  sind bei dieser  unverzüglich  zu melden.

VI. Bauausführende  Firmen

Der  Antragsteller  verpflichtet  sich,  alle  Bedingungen  und  Auflagen  dieses

Gestattungsvertrages  den  von  ihm  beauftragten  bauausführenden  Firmen

nachweislich  zu Kenntnis  zu bringen.

VII.  Wiederherstellunq  nach  Reparaturen

Bei späteren  WiederherstelIungsarbeiten  werden  die technischen  Bedingungen  im

Rahmen  dieses  Gestattungsvertrages  seitens  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

dem  Stand  der  Technik  angepasst.

VIII.  Instandhaltunq

Die gestatteten  Anlagen  sind vom Antragsteller  für die Dauer  der Vertragszeit  in

gutem  Zustand  zu erhalten.

IX.  Reiniqunq  und  Winterdienst

Auf Gemeindestraßengrund  errichtete  Verkehrsflächen  (siehe  Plan  keine)  sind

regelmäßig  zu reinigen  und bei Glatteis  und Schnee  in verkehrssicherem  Zustand  zu

erhalten.

C. BESONDERE  TECHNISCHE  BEDINGUNGEN  UND  BESONDERE

VORSCHREIBUNGEN  FüR DIE BENUTZUNG  VON  STRASSEN  SOWIE  FüR

DEREN  WIEDERHERSTELLUNG

I. Allqemeine  technische  Bedinqunqen

Die technischen  Bestimmungen  der in der Beilage  beigeschlossenen  Richtlinie  über  die

Bewilligung  von Aufgrabungsarbeiten  34/2012-6  vom 19.05.2014  sind einzuhalten  sofern

nachfolgend  keine  abweichenden  Regelungen  getroffen  werden.

lI. Besondere  Vorschriften  für  die Verlequnq  einer  Nahwärmeleitunq

@ Die Überdeckung  der  Leitung,  gemessen  von der  Leitungsüberkannte  bis zur

Fahrbahnoberkannte,  hat  mindestens  80 cm zu betragen.

*  Ein Mindestabstand  von 40 cm zu bestehenden  Einbauten  und Leitungen  ist

jedenfalls  einzuhalten,  sofern  nicht  aufgrund  einschlägiger  technischer

Vorschriften  ein größerer  Abstand  erforderlich  ist.

*  Die Künetten  sind  in größtmöglichem  Abstand  von bestehenden  Einbauten  zu

führen.

lll.  Besondere  Vorschriften  für  die StraßenwiederherstelIunq  im Fahrbahnbereich

*  Entsprechend  dem  erhobenen  Bestand  und  unter  Berücksichtigung  des

Stands  der  Technik  sind  folgende  Schichtstärken  bei der  Instandsetzung  der

Künetten  im Fahrbahnbereich  einzubauen:

o 4 cm Verschleiß  AC8  deck  A1 G2 bei endgültiger  Wiederherstellung

o  8 cm Tragschicht  AC  22 T2G5
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o 10 cm mech.  Stab.  0/32  Kantkorn

o 30 cm Frostschutz  0/63  Kantkorn

*  Das  Aushubmaterial  muss  ausgetauscht  werden  und  darf  nicht  mehr

eingebaut  werden.

D. SCHLUSSBEDINGUNGEN

1.  Die  mit  der  Errichtung  dieses  Vertrages  verbunden  Kosten  und  Gebühren  hat  der

Antragsteller  aus  eigenen  zu tragen  und hält  diesbezüglich  die Marktgemeinde

Furth  bei Göttweig  schad-  und  klaglos.

2.  Dieser  Vertrag  wird  in  einem  Original  und  einer  Abschrift  ausgefertigt.  Nach

beidseitiger  Fertigung  des  Vertrages  wird  das  Original  bei der  Marktgemeinde

Furth  bei  Göttweig  hinterlegt,  dem  Antragsteller  wird  eine  Abschriff  ausgefolgt.

3.  Dieser  Vertrag  bildet  keinen  Rechtstitel  für  eine  Ersitzung  von

Gemeindestraßengrund.

4.  Der  Antragsteller  verzichtet  auf  eine  Einverleibung  um Grundbuch

5.  Mündliche  Nebenabreden  zu  diesem  Vertrag  wurden  nicht  getroffen.

Vertragsänderungen  sind  der  schriftlichen  Ausfertigung  vorbehalten.

Der  unterfertigte  Antragsteller  anerkennt  hiermit  den  Inhalt  des  Vorliegenden

Vertrages  und verpflichtet  sich zur  genauesten  Einhaltung  der  darin  enthaltenen

Bedingungen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

41. Grenzänderung  KG Palt  und  Oberfucha  - Beschlussfassung

Sachverhalt:  Das  Stift  Göttweig  hat  mit  E-Mail  vom  29.03.2024  um Änderung  der

Grenzen  zwischen  der  KG 12166  Palt  und  12152  0berfucha  ersucht.

"Sel'ir geehrte  Frau Bürgermeister,

sehr geelföer  Herr Amtsleiter:

Wie bereits telefonisch  mit Herm Jamöck besprochen  bitten  wir folgende  Angelegenheit  in der nachsten Gemeinderatssitzung  zu behandeln.

Im Zuge des Zukaufes des Grundstücks  75/3, KG 12'166 Palt wurde  durch die Vermessung  Schubert  ZT GmbH eine MappenberichUgung  durchgeführt.
Nun soll die Katastergrenze  zwischen der KG 12166 Palt und der KG 12'152 0berTucha  ari die vorzufindenden  topografischen  Gegebenheiten  angepasst

werden.

Das eliemalige  Grundstück  75/3 im Ausmaß von L126 rnFin der KG 12166 Palt wird zum neuen Grundstück  322 im Ausmaß von L126 main der KG
12152 0beifucha.

Das ehemalige  Grundstück  80/3 im Ausmaß von 569 ma der KG 12T66 Palt wird  zum neuen Grundstück  323 im Ausmaß von 569 ma in der KG 12152
Oberfucha.

Zusammengefasst  werden von der KG 12T66 Palt 1.695 m'in  die KG 12'152 0berfucha  übertragen
Für diesen Vötgang  benötigt  das Vermessungsamt  die Zustimmung  des Gemeinderates.

Mit der Bitte um positive Bearbeitung  verbleibe  ich

mlt  fieundlichen  (ößen

Mathlas  Gaiswlnkler

Foistwark

Vom  BEV  Krems  wird  diese  Änderung  befürwortet  und  eine  Vermessungsurkunde

ersteJlt.
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  der

KG-Grenzänderung  gemäß  § 7 VermG  laut  nactfolgender  Vermessungsurkunde

zuzustimmen:
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Bundesamt

fur  E ch-  und

Vermess  ung  swes  en

'i"e  'lln  e 3 'i  u!1i:l  5öm  t

Internet:  www.furth.gv.at

le'i.rgvat

Veggmt  Krents ari der Donau

kre«@bev.cr.at

+43  2732  7144)0

Rechte  Kre«zeite  60

3500  hents  an  der  Dünau

UID:  ATU384  732  0 €l

KGaumrmc  u166,  1;j52

KGName: palt, obaödfüa
Gerichtshezjrk: K  a  der oonau

Geschafüsfa)lnunniar'.  234/?ü23)'22

Vermessungsurkunde

KG-Cirenzänderung  (§7  Ver}

Datunr+  dec  Planeirsfe)[ung:  19Ji2C)23

üi) Micbaei  Kisteriiich,  fiitFh

Leitec  des  Vecrnia;sungsainntes  Krerris  an der  Donau

[elek[ronisdh  s:gnOert]
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 351 ü Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Internet:  www.furth.gv.at

12.  Straßengrundabtretung  GstNr.  1202  KG Palt  - Beschlussfassung

Sachverhalt:  Im Betriebsgebiet  in Palt  sind  vom  GstNr  1202  KG Palt

Straßengrundabtretungen  durchzuführen.  Von  der  Vermessung  Schubert  ZT  GmbH

wurde  ein  Teilungsplan  gemäß  § 15  LTG  GZ:  53078  vom  24.04.2024  erstellt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die  im

Teilungsplan  der  Vermessung  Schubert  ZT  GmbH  GZ:  53078  vom  24.04.2024

Trennstücke  1 im Ausmaß  von  183  m2 und  2 im Ausmaß  von  "l 24  m2 in das

öffentliche  Gut  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  zu übernehmen,  den

nachfolgenden  Teilungsplan  zu genehmigen  und  den  Antrag  auf  Durchführung

gemäß  § 15  LTG  für  die  in der  Natur  bestehende  Anlage  zu stellen:
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Di  09:00  -
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12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

13. Löschung  Wiederkaufsrecht  GstNr  99/9  KG Furth  - Beschlussfassung

Sachverhalt:  Im Auftrag  der  Grundeigentümer  des  GstNr  99/9  KG Furth  in der

Brunnengasse  wurde  von Notar  Mag.  Herbert  Kurzbauer  die Zustimmung  zur

Löschung  des  für  die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  verbücherten

Wiederkaufsrechts  beantragt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Löschungserklärung  zu genehmigen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  Ü8:00  -

Di  [)9:00  -

16:00-

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

14.  Bericht  Bürgermeisterin

Sachverhalt:
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Fr  08:00
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*  nöGIG  -  zusätzliches  lnformationsmaterial  als 6 Seiter

*  UNIMOG  wurde  am Montag  geliefert,  aufgrund  einer  möglicherweise

schadhaften  Hydraulikpumpe  dieser  jedoch  nochmals  kostenlos  einem  Service

unterzogen

*  Gründungssitzung  Kleinregion  Südufer  Rund  um Göttweig

*  Entschädigung  Wahlbeisitzer

*  Schulungstermin  für  die EU Wahl  am 04.06.2024  bei der  BH Krems

*  Adaptierung  der  Wahllokale  Oberfucha,  Palt  und Steinaweg  zur  Gewährleistung

der  Barrierefreiheit

@ Betriebsfest  am 13.06.2024

*  Fronleichnam  verschoben  auf  02.06.2024  8:30  Uhr  in Palt

*  Flächenwidmung  & Baugrundstücke  Genius  Living  GmbH

15.  An'fragen  und Berichte

Sachverhalt:

@ GR  Schmölz  berichtet  über  die BotschafterschuIungen  für  die nöGIG  aktuell  35

Anmeldungen  eingegangen

*  GR  Jakob  Schabasser  fragt  an, warum  er auf  der  Gemeindehomepage  nicht  als

parteifrei  geführt  wird.

o  Bgm.  Berger  teilt  mit, dass  bei Partei  bei jedem  Gemeindemandatar  angeführt

ist, für  welche  Partei  er das  Mandat  ausübt  und nicht  eine  persönliche

Parteizugehörigkeit  gemeint  ist. Die Information  über  die Partei  ist auch  von

öffentlichem  Interesse  für  die Gemeindebürger  und sollte  daher  auch

weiterhin  auf  der  Homepage  ersichtlich  sein.  Grundsätzlich  ist aber  eine

andere  Darstellung  durchaus  möglich.  Diese  sollte  aber  im Sinne  eines

einheitlichen  Erscheinungsbildes  der  Homepage  vorab  einer

parteiübergreifenden  Abstimmung  zugeführt  werden.  Um dies  zukünftig  zu

verdeutlichen  soll nach  dem  Namen  des  Mandatars  z.B.  parteifrei  in Klammer

angeführt  wird.  Alle  Mandatare  die dies  wollen  sollen  sich  direkt  an Frau

Steinböck  wenden.  Da die persönlichen  ParteimitgIiedschaften  der  Gemeinde

nicht  bekannt  sind,  kann  diese  Information  nicht  von Amtswegen  zur

Verfügung  gestellt  werden.

asterin

,f

G run

Der  Schriftführer

Josef  ä

Genehmigt in d it7gng am
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